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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1990

Norm

KO §30 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ebenso wie die Zurücknahme gelieferter unbezahlter Waren ist auch der Verkauf von Waren an einen Gläubiger unter

Aufrechnung des Kaufpreises als Leistung an Zahlungs Statt anzusehen, die der Gläubiger nicht zu beanspruchen

hatte.

Entscheidungstexte

7 Ob 672/90

Entscheidungstext OGH 06.12.1990 7 Ob 672/90

Veröff: ÖBA 1991,467 = RdW 1991,360

10 Ob 1536/96

Entscheidungstext OGH 07.05.1996 10 Ob 1536/96
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